
§ 26 Außenwirtschaftsgesetz (AWG)1

§ 26
Verfahrens- und Meldevorschriften

(1)  Durch Rechtsverordnungen können Vorschriften über das Verfahren bei der Vor-
nahme von Rechtsgeschäften oder Handlungen im Außenwirtschaftsverkehr erlas-
sen werden, soweit solche Vorschriften zur Durchführung dieses Gesetzes oder von
Regelungen der in Satz 2 genannten Art oder zur Überprüfung der Rechtsgeschäfte
oder Handlungen auf ihre Rechtmäßigkeit im Sinne dieses Gesetzes oder solcher
Regelungen erforderlich sind. Regelungen im Sinne des Satzes 1 sind

1. die Bestimmungen der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaf-
ten,

2. die Bestimmungen in Verträgen, einschließlich der zu ihnen gehörigen Akte mit
Protokollen, die auf Grund der in Nummer 1 genannten Verträge zustande ge-
kommen sind oder zu deren Erweiterung, Ergänzung oder Durchführung oder zur
Begründung einer Assoziation, Präferenz oder Freihandelszone abgeschlossen
und im Bundesgesetzblatt, im Bundesanzeiger oder im Amtsblatt der Europäi-
schen Gemeinschaften veröffentlicht und als in Kraft getreten bekanntgegeben
sind,

3. Rechtsakte des Rates oder der Kommission der Europäischen Gemeinschaften
auf Grund oder im Rahmen der in den Nummern 1 und 2 genannten Verträge.

Durch Rechtsverordnung können ferner Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten
vorgeschrieben werden, soweit sie zur Überwachung der Rechtsgeschäfte oder
Handlungen auf ihre Rechtsmäßigkeit im Sinne dieses Gesetzes oder von Regelun-
gen der in Satz 2 genannten Art oder der Erfüllung von Meldepflichten nach den Ab-
sätzen 2 und 3 erforderlich sind und soweit sie nicht bereits nach handels- oder
steuerrechtlichen Vorschriften bestehen.

(2)  Durch Rechtsverordnung kann angeordnet werden, dass Rechtsgeschäfte und
Handlungen im Außenwirtschaftsverkehr, insbesondere aus ihnen erwachsende For-
derungen und Verbindlichkeiten sowie Vermögensanlagen und die Leistung oder
Entgegennahme von Zahlungen, unter Angabe des Rechtsgrundes zu melden sind,
wenn dies erforderlich ist, um

1. festzustellen, ob die Voraussetzungen für die Aufhebung, Erleichterung oder An-
ordnung von Beschränkungen vorliegen,

2. laufend die Zahlungsbilanz der Bundesrepublik Deutschland erstellen zu können,

3. die Wahrnehmung der außenwirtschaftspolitischen Interessen zu gewährleisten,

4. Verpflichtungen aus zwischenstaatlichen Vereinbarungen erfüllen zu können,
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oder

5. (weggefallen)

(3)  Durch Rechtsverordnung kann ferner angeordnet werden, dass der Stand und
ausgewählte Positionen der Zusammensetzung des Vermögens Gebietsansässiger
in fremden Wirtschaftsgebieten und Gebietsfremder im Wirtschaftsgebiet zu melden
sind, soweit dies zur Verfolgung der in Absatz 2 Nr. 1 bis 4 angegebenen Zwecke
erforderlich ist. Vermögen im Sinne des Satzes 1 ist auch die mittelbare Beteiligung
an einem Unternehmen. Gehört zu dem meldepflichtigen Vermögen eine unmittel-
bare oder mittelbare Beteiligung an einem Unternehmen, so kann angeordnet wer-
den, dass auch der Stand und ausgewählte Positionen der Zusammensetzung des
Vermögens des Unternehmens zu melden sind, an dem die Beteiligung besteht.

(4)  Art und Umfang der Meldepflichten sind auf das Maß zu begrenzen, das notwen-
dig ist, um den in den Absätzen 2 und 3 angegebenen, jeweils verfolgten Zweck zu
erreichen. Die §§ 9, 15 und 16 des Bundesstatistikgesetzes sind in den Fällen des
Absatzes 2 Nr. 1 bis 4 und des Absatzes 3 entsprechend anzuwenden.


